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Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 93 für das Gebiet südwestlich der 
Münchner Straße, nördlich der Straße "Am Holzgarten" und östlich der Ste-
fanstraße in Friedberg - Öffentliche Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i. V. 
m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Alt. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB - 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie 
folgt: 
 
1 Sachverhalt 

Das Planungsgebiet umfasst 1,4 ha. 
Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet und ein Ur-
banes Gebiet vorgesehen. 

 
Das Baugebiet ist teilweise bebaut. 
 
Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Be-
lange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fach-
fragen, wie z. B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bo-
denverhältnisse, werden in dieser Stellungnahme nicht behandelt. 

2 Wasserwirtschaftliche Würdigung 

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

2.1.1 Wasserversorgung 

  Die Trinkwasserversorgung wird durch die (eigene) kommunale Wasserver-
sorgungsanlage in ausreichendem Umfang sichergestellt. 
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2.1.2 Löschwasserversorgung 

 Ob diese ausreichend ist, sollte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen. 
 

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete 

  Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 
 

2.1.4 Grundwasser 

  Über die Grundwasserverhältnisse im geplanten Baugebiet sind am Wasserwirt-
schaftsamt keine Beobachtungsergebnisse vorhanden. 

 
  Durch Anlage von Bohrungen sollte die genaue Lage des Grundwasserspiegels er-

mittelt werden. Wir empfehlen dringend, ein Baugrundgutachten erstellen zu lassen. 
 
  Es wird auf die Gefahr hingewiesen, dass bei der Hanglage mit den Bauten örtlich 

und zeitweise wasserführende Grundwasserleiter angeschnitten werden können. Das 
Hangwasser (interflow) ist durch entsprechende Vorkehrungen schadlos abzuleiten 
und schadlos wiederzuversickern. Eine Einleitung des Grundwassers in den öffentli-
chen Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht statthaft. 

 

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

  Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind dem Wasserwirtschaftsamt im Pla-
nungsgebiet nicht bekannt. 

 
  Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altab-

lagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt 
einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

 
  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 

Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen 
Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher vorsorg-
lich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten ge-
ogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 
 

2.2 Abwasserbeseitigung 

2.2.1 Kanalnetz und Regenwasserbehandlung 

  Das Baugebiet sollte im Trennsystem entwässert werden (vgl. § 55 Abs. 2 WHG). 
 

2.2.1.1 Niederschlagswasserversickerung 

  Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 
Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 
gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Hierzu sollten 
entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 
  Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. 

Die entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzu-
reichen. 
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  Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, 
empfehlen wir die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall (DWA). 

 
  Auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“). 
 
  Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versi-

ckerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachver-
ständige überprüft werden. 

 

2.2.2 Kläranlage 

  Die Kläranlage kann die zusätzlichen Abwassermengen voraussichtlich ausreichend 
reinigen. Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 

 

2.3 Oberirdische Gewässer 

  Im Bereich des Bauleitplanes befinden sich keine bedeutenden oberirdischen Ge-
wässer. 

 
  Bei Hochwasser wird das Planungsgebiet nicht berührt. 
 

3 Zusammenfassung 

  Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 
Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden. 

 
Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Patrizia Ernst 
 
 
 
Verteiler: 
Landratsamt Aichach-Friedberg mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(ä 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. 5 4 a Abs. 3 BauGB und 5 13a BauGB)

Wichtiger Hinweis:
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger ”öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu ei-
nem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es. der Gemeindé die notwendigen Informationen für ein sachge-
rechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben,
damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

1.

2.1

2.2

2.3

2.4

Stadt Friedberg

Ü Flächennutzungsplan Ü mit Landschaftsplan

Xßebauungsplan Nr. 93 für das Gebiet südwestlich der Münchner Straße, nördlich der Straße Am

Holzgarten“ und östlich der Stefanstraße in Friedberg“ , Fassung vom 16.01.2020

Ü Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan

Ü Sonstige Satzung

&rist für die Stellungnahme 16.04.2020
'

Träger öffentlicher Belange _

Öffentlicher Belang _ .

Immissionsschutz

Name des Trägérs öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel-Nr.)

Untere lmmissionsschutzbehörde, Landratsamt Aichach-Friedberg, Sachgebiet 43,
Frau Monika Schüssler (Umweltschutzingenieurin), Tel. 08251] 92-164

i

Ü Keine Äußerung

Ü Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspicht nach 5 1 Abs. 4 BauGB auslösen

Ü B_eabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mitAngaben des Sachstandes

XEinwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen. die im Regelfall in der Abwägung nicht

übenrvunden werden können (z. B. Landschafts— und Wasserschulzgebietsverordnungen

-> Regelungen für gewerblichen Lärm innerhalb des MU fehlen
-> baulicher Schallschutz wurde zu niedrig ausgewiesen

Schalltechnische Untersuchung vom 23.09.2019: '

— Nachdem in der Satzung bisher keine Regelungen für eine Einschränkung des Gewerbe-
lärms im MU getroffen wurden, ist der Maximalansatz nach TA Lärm von tags/nachts 63/45
dB(A) für alle MU-Fassaden zu wählen. Dies ist in den Summentabellen (z.B. unter Nr. 8.1

der Untersuchung auf Seite 32) zu berücksichtigen. _

- Nach bauplanungsrechtlicher Einstufung der Stadt Friedberg handelt es sich westlich der
Stefanstraße um ein WA. Im Schallgutachten vom 23.09.2019 ist der IO 61 insofern durchge-
hend als WA darzustellen (siehe Abweichungen auf Seite 42, 43 und 78).

- Bild Seite 75, sollte MP 2 nicht MP 3 heißen

Plan: -

- Schalltechnische Untersuchung vom 23.09.2019 ist als Grundlage der Darstellungen im Pik- .

togramm anzugeben, z.B. so Angegebene Zahlen entsprechen den in der schalltechni-
schen Untersuchung vom 23.09.2019 ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegeln derjewei-
ligen Fassadenseiten“.

- -Maßgebliche Außenlärmpegel müssen die in einem MU gemäß TA Lärm maximal zulässigen
lmmissionsrichtwerte von tags/nachts 63145 dB(A) für alle MU-Fassaden enthalten; die Wer-
te dürfen/können also nicht unter 66 dB(A) liegen (=TA Lärm 63 dB(A) + DIN 41093 dB(A)).

Satzung:
- Die Tabelle auf Seite 5 der Satzung funktioniert nicht, da das Piktogramm auf die maßgebli-

chen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 abstellt, wo nicht zwischen Tages- und Nachtbelas-
tun93nterschieden wird. Es sollte besser eine Tabelle mit Tages- und Nachtpegeln erstellt
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werden, wo dargestellt wird, wann nur tags, nur nachts oder beides Mal die Fenster für ei-
nen ungestörten Aufenthalt oder Schlaf bzw. ungestörtes Arbeiten geschlossen zu halten
sind. (z.B. Ergänzung der Tabelle unter Nr. 8.1 der schalltechnischen Untersuchung).

- Bei Außenlärmpegeln von über 70 dB(A) (=Grenzwert zur Gesundheitsgefährdung) ist die
Festsetzung zu den nicht öffenbaren Fenstern zu belassen. Laut Bauamt der Stadt Friedberg
müssen schutzbedürftigen Räume aber zumindest über ein zu öffnendes Fenster verfügen.
Dies'es mussentweder auf einer Fassade mit Lärmpegeln unter 70 dB(A) entstehen (z.B. mit
sogenannten durchgesteckten Grundrisse) oder ist durch die in der Satzung genannten
Vorbauten (Wintergärten, Loggien etc.) entsprechend zu schützen. .- Regelungen für gewerbliche Nutzungen im Gebiet '

.

Ergänzungsvorschlag für Nr. 12.2.1 der Satzung, damit nicht ein einzelner gewerblicher
Nutzer das gesamte Lärmkontingent verbraucht: Das Lärmkontingent—Lacher Gewerbeein-
heit darf am nächsten gemäß TA Lärm maßqeblichen lmmissionsort nicht über tags/nachts'

57/39 dB(A) liegen. Dies führt zu ausreichend Lärmkontingent für mehrere Gewerbeeinheiten
in einem Block bzw. in benachbarten Blöcken. Die Beurteilung erfolgt ansonsten entspre-
chend der Maßgaben der TA Lärm.

BRechtsgrundlagen

DIN 18005; BlmSchG mit zugehörigen Verordnungen, TA Lärm, TA Luft

XMöglichkeiten dei- Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

Plan, Satzung und schalltechnische Untersuchung sind entsprechend anzupassen.

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen. jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage -

'

Da für die BayWa-Tankstelle keine genehmigte Nachtnutzung vorliegt, wird die Nutzung durch
das neue Baugebiet nicht eingeschränkt (siehe schalltechnische Untersuchung vom
23.09.2019).

A|ChaCh. 15.04.2020 Monika Schüssler. Umweltschutzingaieurin

2020-04-15 SN 93 zur Fassung 16-01-2020.docx 2 l 2
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